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9.

Schwierigkeit des Vollzugs der , auf eine lange Reihe von Jahren
berechneten Plane zur Schuldentilgung , mittelſt eines wachſenden

Tilgungsfonds .

Von einem effectiven Tilg ungsfonds kann , wie
bereits bemerkt worden , uͤberall nur da die Rede ſeyn , wo
die Summe alles Staatseinkommens , nach Beſtreitung aller

Staatslaſten , disponible Mittel zur Schuldentilgung uͤbrig
laͤßt. So lange die Maſſe der Staatsſchulden uͤberhaupt
vermehrt wird , hat die Abtragung aͤlterer Schulden keine
andere Wirkung , als die Vergroͤßerung der neuen Anlehen ,
deren man zur Beſtreitung der Ausgaben bedarf , wozu die

Staatseinnahmen nicht hinreichen . Eine planmaͤßige Schulden —

tilgung , welche , neben neuen Anlehen , fortgeſetzt wird
daher eitel Blendwerk , und jeder Tilgungsplan , der

iſt

dieß nicht
ſeyn ſoll , beruht auf der Vorausſetzung , daß der feſtgeſetzte
Fonds nicht nur aus einem Ueberſchuß der Staatseinnahmen
entnommen , ſondern daß auch waͤhrend des ganzen
Zeitraums , wofuͤr der Plan berechnet iſt , niemals das
Verhaͤltniß zwiſchen dem , fuͤr jede Periode berechneten ,
Tilgungsfonds , und dem Geſammtbetrage der Staatsſchul
unguͤnſtiger werde .

Wenn eine Schuld von 100 Millionen einen Tilgungs⸗
fonds von 1 Proc . des Kapitals erhaͤlt ; ſo wird ſie , zu
5 Proc . das Interuſurium gerechnet , in 37 Jahren getilgt .
Wird der Tilgungsplan 10 Jahre lang regelmaͤßig voll —
zogen ; ſo findet ſich die Schuld um 12,577,892 vermindert ,
und der Tilgungsfonds von 1 Mill . auf 1,628,894 , d. i.
auf ohngefaͤhr 18/ % Proc . der noch beſtehenden Schuld
von 87,422,108 , erhoͤht. Wuͤrde aber nach dieſen 10 Jahren
die geſammte Schuld durch neue Anlehen auf 300 geſteigert ;
ſo waͤre die Vollziehung des urſpruͤnglichen Tilgungsplans ,
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in Beziehung auf die ganze Schuld , in der angenommenen

Tilgungsperiode , wovon noch 27 Jahre laufen , nur dann

moͤglich , wenn jene neuen Anlehen einen Tilgungsfonds

erhielten , deſſen Betrag zu dem neuen Schuldkapital im

naͤmlichen Verhaͤltniſſe ſtuͤnde , wie der verſtaͤrkte aͤltere

Tilgungsfonds zum Reſte der alten Schuld , d. h. wenn man

fuͤr die neue Schuld von ohngefaͤhr 212 Millionen ſtatt

1 Proc . 15½/ö100 Proc . ausgeſetzen wuͤrde .

Erhielte aber die neue Schuld wiederum nur einen

Tilgungsfonds von 1 Proc . ; ſo koͤnnte die vereinigte Dota⸗

tion mit nahe 3 / Mill . fuͤr das K apital von 300 Mill . ,1

vom Augenblick der Conſolidirung an gerechnet , erſt in

33 Jahren , ſtatt in 27 , die Abzahlung der Schuld voll —

ſtäͤndig bewirken . Vermoͤchte man fuͤr den Zuwachs der

Schuld nur / Proc . zu beſtimmen ; ſo wuͤrde der ver —

einigte Fonds das geſammte Schuldkapital von 300 Mill .

erſt in 39 Jahren tilgen koͤnnen .

Damit nun in keinem Zeitpuncte der angenommenen

Tilgungsperiode das Verhaͤltniß des Amortiſationsfonds zu

der geſammten Staatsſchuld unguͤnſtiger werde , als der

feſtgeſetzte Plan im Voraus beſtimmt , wird vor Allem er⸗

fordert , daß keine Ereigniſſe eintreten , welche die Noth⸗

wendigkeit neuer Anlehen herbeifuͤhren . In einem Augenblick ,

da man zu dieſem auſſerordentlichen Hilfsmittel ſchreiten ,

und fuͤr die vermehrte Zinſenlaſt durch neue Steuern ſorgen

muß ; iſt man weit entfernt , der neuen Schuld eine Dota —

tion zu geben , die ſogleich bei deren Feſtſetzung ſchon dem

bereits angewachſenen Fonds der alten Schuld gleich kommt .

Man glaubt genug gethan zu haben , wenn man dem Zu⸗

wachs der Schuld den gleichen Fonds gibt , den die fruͤher

beſtandene urſpruͤnglich hatte .

Ja , wenn die Anlehen ſich haͤufen, die Zinſenlaſt ſich

vermehrt , ſo wird es immer ſchwieriger , durch neue Steuern
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zugleich fuͤr die Zinſen und einen Tilgungfonds zu ſorgen .
Man begnuͤgt ſich mit einem maͤßigern Betrag , und am
Schluſſe einer Periode , welche eine Reihe neuer Anlehen
erforderte , ſieht man ſich von dem Endziel weiter entfernt ,
als im Augenblicke , da wo man den erſten Plan entwarf .

Oder derſelbe Plan wird beharrlich verfolgt , bei fort —
ſchreitender Vermehrung der Schuld durch neue Anlehen
ſelbſt eine ſtaͤrkere Rate des Kapitals dem Tilgungsfonds
zugewieſen ; allein die Steuern , welche dieſem Fonds zu⸗
fließen , laſſen eine Luͤcke in dem Staatsſchatze , die
groͤßer iſt , als das auſſerordentliche , voruͤbergehende Be —

duͤrfniß, welches zur Deckung durch Anlehen ſich eignet ,
und man leiht effeetiv nicht nur , was man zur Befriedigung
dieſer Beduͤrfniſſe bedarf , ſondern noch den Betrag der
Zinſen und des Tilgungsfonds .

So kommt es, daß man Tilgungsplane auf Tilgungs —
plane haͤuft , den Fonds im raſchen Verhaͤltniſſe anwachſen
laͤßt ; aber ſo wie man aufhoͤrt zu leihen , ſtatt eines
Ueberſchuſſes , der zur effectiven Verminderung der Staats⸗
ſchuld verwendet werden koͤnnte , ein Defficit im Staats —
haushalt erblickt , und um nur irgends etwas fuͤr jenen
Zweck zu thun , neue Steuern anlegen muß .

Oder man findet etwa , nachdem die Periode der auſſer⸗
ordentlichen Anſtrengungen voruͤber iſt , in dem Betrage
der beſtehenden Steuern zwar ein Hilfsmittel , aber man
hat waͤhrend dieſer Periode die Abgaben auf eine ſolche
Hoͤhe getrieben , daß man ſich uͤberzeugt , in Zeiten der
Ruhe und des Friedens werde eine Laſt unertraͤglich , welche
nur die Betrachtung der Noth des Augenblicks und dringen⸗
der Gefahr aufzulegen erlaubte . Man ſieht ſich dann ge —
noͤthigt, jene Hilfsmittel der Ungeduld zum Opfer zu
bringen , womit die Erleichterung der Staatslaſten er
wartet wird .
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Wenn nun nur in Perioden der Ruhe und des Friedens

an eine wirkliche Verminderung der Staatsſchuld gedacht

werden kann , und die Vollziehung eines zu dieſem Zwecke

entworfenen Planes durch die Fortdauer gleich guͤnſtiger

Verhaͤltniſſe bedingt iſt ; ſo fraͤgt ſich ferner , ob und welche

Wahrſcheinlichkeitsberechnungen ſich in dieſer Be —

ziehung aufſtellen laſſen .

Um die Schwierigkeit einer ſolchen Berechnung einzuſehen ,

darf man die Mannigfaltigkeit der Ereigniſſe , welche einen

auſſerordentlichen Staatsaufwband , oder das Sinken des

Nationaleinkommens verurſachen koͤnnen , nur fluͤchtig uͤber⸗

ſchauen , und insbeſondere die Natur der Verhaͤltniſſe er —

waͤgen , welche diejenigen Begebenheiten hervorbringen , die

den groͤßten Einfluß auf die Finanzlage ausuͤben .

Den gegenwaͤrtigen Zuſtand , als die Wirkung des vorigen

und als die Urſache des folgenden betrachtend , wagen wir ,

aus fruͤhern Erfahrungen und aus den Erſcheinungen der

Gegenwart auf die Zukunft zu ſchließen . Aber welchem

menſchlichen Auge iſt die unendliche Zahl von wirkenden

Kraͤften ſichtbar ? Wer ermißt ihr gegenſeitiges Verhalten ,

und uͤberſchaut die Verkettung von Urſache und Wirkung

in dem bunten Gemiſche , das ſich unſerm beſchraͤnkten Ver —

ſtande und Erkennungsvermoͤgen darſtellt ? Nur Eines lehrt

uns die Geſchichte , daß die Fortſchritte in Reichthum und

Gluͤck, daß Ruhe und Frieden , in kuͤrzern oder laͤngern Perio —

den , mit Ungluͤcksfaͤllen , mit den Plagen , Schrecken und Ver —

heerungen des Krieges uͤberall abwechſeln ; daß auf die

Zeit des ruhigen Genuſſes , der ſchoͤnen Entwickelung der

friedſam wirkenden Kraͤfte , fruͤher oder ſpaͤter eine Zeit der

Anſtrengung und Entbehrung folgt ; daß , im Gefuͤhl der

erſtarkten Kraft , Regierungen und Voͤlker leichter verderb⸗

liche Kaͤmpfe beginnen , weniger ſorgfaͤltig ihnen ausweichen ;

dagegen der traurige Ruͤckblick auf eine Zeit bewegter
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Leidenſchaften , der lebhafte Eindruck der Uebel , welche ſie

hervorgebracht , und die Erſchoͤpfung der Kraͤfte , die Buͤrg⸗
ſchaft einer laͤngern Ruhe gewaͤhren , indem ſie die Reizbarkeit
vermindern , und manche Anlaͤſſe der Stoͤrung des Friedens
voruͤber gehen laſſen , welche unter andern Umſtaͤnden die

Leidenſchaften leicht entzuͤnden , Verderben und Unheil
bringen koͤnnten . Aber es ſind nicht allein politiſche Er —

eigniſſe , welche jene Plane durchkre uzen ; auch andere

Ungluͤcksfaͤlle , wie Mißwachs und Theuerung , koͤnnen fuͤr

einige Jahre die Nothwendigkeit eines Kapitalaufwandes
oder die Verminderung des Staatseinkommens herbeifuͤhren .

Hiezu kommt der Einfluß , den der 2Wechſel der Perſonen
auf die Verwaltung ausuͤbt . Bleiben die Umſtaͤnde auch

dieſelben , ſo veraͤndern ſich die Anſichten , und keine be —

ſtehende Verwaltung haͤlt ſich durch die Plane einer fruͤhern

fuͤr gebunden , wenn der Vollzug nicht auf einer rechtlichen
Verbindlichkeit beruht . Ja , zu haͤufig ſind die Abr weichungen ,
die ſich die naͤmliche Verwaltung bei g z geringen An —

laͤſſen an ihren eigenen Planen zu findet .
Endlich lehrt auch die Erfahrung , wie nicht immer die

gleiche Regelmaͤßigkeit und Sparſamkeit im Staatshaushalt
herrſcht , und wie auf eine umſichtige , kraͤftige, ſparſame
Verwaltung im Laufe der Zeit wieder eine minder bedaͤchtige ,
ſchwache folgt , die ſich leichter zu verf ſchwenderiſchen Aus —

gaben hinreißen laͤßt .

Daher wird die Wahrſcheinlichkeit des vollſtaͤndigen Voll —

zugs weitausſehender Tilgungsplane ſchwaͤcher mit jedem

Jahre , das der Periode beigefuͤgt wird , welche ſolche Plane
umfaſſen . Da dieſelben Kraͤfte in der moraliſchen , wie in

der phyſiſchen Welt in allen Zeiten auf gleiche Weiſe

wirken ; ſo darf man die Erfahrung wohl ſprechen laſſen .
Man vergleiche nur fluͤchtig die Reihe der , durch keine

auſſerordentliche Unfaͤlle getruͤbten Friedensperioden , mit

28
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denen des Kriegs oder ungewoͤhnlicher anderer Plagen , in

ihrer kuͤrzern und laͤngern Dauer . Keine Generation blieb

ganz frei von den Uebeln , die ſo oft ſchon als truͤgeriſch
die Berechnungen erſcheinen ließen , die den Voͤlkern eine

Befreiung von druͤckenden Laſten mit kaum fuͤhlbaren An —

ſtrengungen verſprachen .

Will man auf dieſe Grundlage eine Wahrſcheinlichkeits

berechnung bauen ; ſo wird man fuͤr die Abnahme der

Wahrſcheinlichkeit einer Fortdauer ſo guͤnſtiger Ver —

haͤltniſſe , wie ſie der ungeſtoͤrte Vollzug jener Schulden

tilgungsplane verlangt , leicht eine weit raſchere Progreſſion

gelten laſſen muͤſſen , als fuͤr das Anwachſen der Mittel ,

womit man den Zweck zu erreichen ſucht . Wenn in den

gleichen, aufeinander folgenden Zeitabſchnitten einer an —

genommenen Tilgungsperiode , wie in dem obigen Falle ,

die Kraft des Tilgungsfonds in der Progreſſion von

2 , 4 , 8 , 16 waͤchst ; aber die Wahrſcheinlichkeit der

Fortdauer jener Umſtaͤnde , welche den Vollzug des Planes

bedingen ( iſt es anders erlaubt , der Sache einen Ausdruck in

Zahlen zu geben ) , in dem Verhaͤltniß z. B. von 3, 9, 27 , 81

abnimmt ; ſo iſt leicht einzuſehen , was man von einem

Plane zu halten hat , der die Tilgung auf 30, 40 Jahre ꝛe.

berechnet , in der naͤchſten Zukunft wenig leiſtet , und die

Wunder ſeiner Kraft in der fernen Zukunft wirken zu laſſen

verſpricht .

6.

Folgen des allmähligen Anwachſens eines Tilgungsfonds .

Nehme man indeſſen an , eine ungewoͤhnlich lange Reihe

von Jahren bleibe frei von jenen Ereigniſſen , welche nach —

theilig auf den Zuſtand der Finanzen des Staats und

die Erwerbsquellen des Volkes zu wirken geeignet ſind .

Selbſt unter dieſer Vorausſetzung liegt es in der Natur der
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